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 Veröffentlicht am 28.04.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §126;

BAO §137;

BAO §138 Abs2;

BAO §184 Abs3;

KStG 1966 §5 Abs1 Z6;

Rechtssatz

Auch ein Verein, der die gänzliche Befreiung von der Abgabep=icht für sich in Anspruch nimmt, ist verp=ichtet, der

Abgabenbehörde alle für die Überprüfung der geltend gemachten Steuerbegünstigung sachdienlichen Unterlagen zu

übermitteln. Die Weigerung, gemäß § 126 BAO zu führende und nach den behördlichen Feststellungen auch

tatsächlich geführte Bücher und Aufzeichnungen vorzulegen, löst die Schätzungsbefugnis aus dem Grunde des § 184

Abs 3 BAO aus. Daher handelt die Behörde auch nicht rechtswidrig, wenn sie es ablehnt, die Aufzeichnung der

zuge=ossenen Einnahmen aus der Mitgliederkartei des Vereines und aus Unterlagen anderer Rechtssubjekte zu

konstruieren (Hinweis E 17.1.1984, 83/14/0236, 0242, 0243 und E 2.6.1992, 88/14/0080).
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